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M« « Tampag dp» 2V. August »s»«.
Abonnementspreise:

Für die Stadt olo-
thurn:

H-»bjâhrU Fr. 3. --»'erteljâhrl. Fr. t.50.
Franco für die ganze

Schweiz:
HrUbjähri. Fr. 3. 5,V.

M"teljähri. Fr. I. 9».
Fur das Ausland pr.

Halbjahr franco:
Für ggnz Deutschland
». Frankreich Fr. 4. SO.

Schweizerische

KUW
Uersusgegeben von einer kntlrolislcken GeMljsàjst.

Für Italien Fr. 4 —
Für Amerika Fr. 7. —

EinrücknngSgebnhr
l» Cts. die Petitzeile
st Sgr. ^3Kr. für

Deutschland.)

Erscheint jeden
Samstag mit jâhrl.
19—l2 Bogen Bei»

bl ätter.

Briefe U.Gelder franco

Patriotismus.
(Eine Betrachtung in den gegenwärtigen

Kriegs-Zeiten.)

„Dbi putrîu ibi bene." „Im Vater-
land ist gut wohnen", so sprachen die

Allen, es liegt diesem Spruche eine große

patriotische Wahrheit zu Grunde, die in

unserer Zeit der Unbeständigkeit und

Veränderlichkeit besondere Beachtung vcr-
dient. Was ist Patriotismus? Unter

Patriotismus versteht man Vaterlands-
liebe. Die Liebe des Vaterlandes aber

îst zweifacher Natur, n) a » g e b o r e n

und b) veredelt. Die angeborne

Vaterlandsliebe beurkundet sich in der

Anhänglichkeit, welche jeder Mensch für
seine Heimath, für die Personen, von

welchen er das Lebenslicht erhalten und

wit denen er die ersten Jahre seines

Daseins zugebracht, für den Ort seiner

Geburt, für den väterlichen Herd mit

einem Wort sür die Heimath in seinem

Innersten fühlt. Diese Anhänglichkeit
ist dem Menschen so angeboren, daß sich

dieselbe auch bei den wildesten Völkern

^>gt, und bei diesen gerade desto stärker

Wie unwirthlicher der Boten, wie stein-

sicher und höhlenartiger die Wohnung,

wie gefährlicher, schwieriger und mühe-

voller tue Lebensweise ist. Neben dieser

ungebornen Vaterlandsliebe, die sich mehr

°uf die Erdscholle bezieht, g>bt es aber

auch eine andere edlere, höhere.
Und diese besteht in der Hingebung, mit
Welcher der Patriot sein eigenes persön-

iiches Wohl dem Wohle des Vaterlandes

unterordnet und für das allgemeine Beste sein

Vlut und Gut aufopfert. Eine solche edlere,
höhere Vaterlandsliebe finden wir in
dem Helden, welcher seine z Brust dem

feinde entgegenseht und mit seinem Herz-

blut die Unabhängigkeit des Vaterlandes

wahrt; wir finden sie in dem Priester,

welcher das Licht der Religion und der

Sittlichkeit trotz aller Verfolgungen und

Anfeindungen unter seinen Landsleuten

verbreitet, und dadurch dieselben vom

moralischen und geistigen Verfall errettet;
wir finden sie in dem Hausvater und

der Hausmutter, welche ihre Kinder trotz

alles Widerstrebens in Zucht und Ord-

nung erziehen, dieselben, wenn auch mit

blutendem mütterlichen Herze» strafen und

zurechtweisen, im Schweiße ihres Ange-

siebtes zu tüchtigen ordnungsliebenden

Söhnen des Vaterlandes heranbilden,

und denselben durch ihr eigenes Beispiel
die Lehre einprägen, daß der Mensch

mehr für Andere als für sich selbst leben

muß; wir finden sie in dem Fürsten und

der Obrigkeit, welche trotz alles Undanks

und aller Verkennung nicht müde werden,

das Schwert der Gereichtigkeit zum

Schutze der Guten und zur Strafe der

Bösen zu führen K.

Diese veredelte Vaterlandsliebe bildet

den wahren Patriotismus. Neben dem

wahre» gibt es aber auch einen falschen,
ans Vornrtheil und Irrthum beruhenden,

sogenannten Patriotismus, welcher mit

dem Wahren nichts gemein hat als den

Namen. Dieser falsche Patriotismus

beruht in einer allgemeine» Unzufrieden-

heit mit der im Vaterland bestehenden

Ordnung, und äußert sich in einem will-

kürlichen Treiben und Jage» nach Um-

kehr und Umsturz. Zwar geben diese

Patrioten gewöhnlich vor, daß sie mit

ihrem Treiben nur das allgemeine Beste

anstreben, frägt man sie aber nach ihrer

Berufung und ihren Mitteln, so zeigt sich

in der Regel (ehrbare Ausnahmen sind

hier eine Seltenheit), daß diese falsche»

Patrioten entweder geistig überspannte,

überreizte, nach Idealen haschende Phan-
tasten, oder sittlich verfallene, durch den

Pfuhl der niedrigsten Leidenschaften auf-

gelockerte Menschen, oder aber ökonomisch

ruinirte Leute, oder alles dieses zugleich

sind, denen jede Fähigkeit, jeder Beruf

zur Umgestaltung des Vaterlands abgeht

und die gemeinhin durch die allgemeine

Umkehr und den Umsturz nichts anders als
im Trüben für sich zu fischen suche», die

also gerade das Gegentheil eines wahren

Patrioten bilden, indem sie statt ihr
eigenes Wohl dem allgemeinen Besten,

das allgemeine Beste ihrem Eigennutz

aufopfern.

Wie kann der falsche, namentlich in

unserer Zeit höchstgefährliche Patriotis-
mus verhütet und der wahre befördert

werden? Hiezu gibt es nur ein Mittel
und dieses liegt in der Verbreitung und

der Uebung der ch r i st l i ch e n R e l i-

g i o n. Die Christus - Religion lehrt

uns, daß das Vaterland, auf welches

unsere höchste Liebe sich beziehen soll,

nicht in dieser sondern in der andern

Welt liegt, und daß wir uns dieses

himmlischen Vaterlandes nur dadurch

würdig machen, wenn wir in diesem

Leben Gd>t über alles und den Nächsten

wie uns selbst lieben, daß also der Haupt-

zweck unseres Strebeiis im irdischen

Vaterland dahin gehen soll, durch Werke

deö Glaubens und der Liebe den Besitz

des himmlischen Vaterlandes zu verdienen.

Wer das Leben von diesem ch ristlichen
Gesichtspunkt auffaßt, der wird nothwen-

digcr Weise sich nicht nur aller Ungerech-

tigkeit und allen Eigennutzes entschlagen,

sondern er wird sich glücklich schätzen,

das Wohl seiner Mitmenschen zu befördern,

und für deren ewiges und zeitliches Heil
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sein Gut und Blut einzusetzen, er wird
mit einem Worte mit der edelsten Vater-
landsliebe erfüllt sein, um dadurch das

ewige Vaterland zu erwerben, er wird
ein Patriot aus G e w i s s e n h a f l i g-

keit sein und das ist der wahre
Patriotismus. *)

Das Staatsplazet «nd das Vati-

kanische Concil.
(Mitgetheilt.)

L. DaS vatikanische Concil hat in seiner

Loustitlltio vom 18. Juli 1870 das

Staatsplazet förmlich mißbil-
ligt. Dasselbe verwirst nämlich im

III. Kapitel die Ansicht, daß der Verkehr

des Oberhirten mit den Hirten und der

Heerde der weltlichen Gewalt zu unter-

stellen und daß ein Kirchen-Erlaß ohne

GenehmigunMder Staatsgewalt kraftlos

sei. Dieser für unsere Zeit besonders

wichtige Ausspruch des Concils bestimmt

uns, unseren Lesern folgende Erörterun-

gen über das^S t a a tUp l a z e t vor-

zulegen, welche sie in ihren Kreisen wei-

ter verbreiten möge».

Unter Pla z et versteht man die von

der Staatsgewalt in Anspruch genom-

mene Befugniß, die Erlasse der kirchlichen

Behörden vor ihrer Kundmachung zu ge-

nehmigen. AuS bieser Plazet-Befugniß

zieht der Staat die Folgerung, alle

kirchlichen Verordnungen, welche

ohne seine hoheitliche Genehmigung er-

scheinen, als kraftlos und nicht erlassen

zu betrachten und die Verkünder dersel-

ben dem Strafgesetz zu unterwerfen.

Hier handelt es sich um die Haupt-

Frage, ob demStoat nach na-
türlichem und göttlichem
Recht eine solche Plazet-Be-
f u g niß zukomme? Mit der Lö-

sung dieser Frage finden auch alle übn-

gen hiermit zusammenhängenden Streitig-
leiten und Irrthümer ihre Entscheidung.

Folgendes sind nun die Hauptmomente

«) Staudenmaycr, zum religiösen Frieden.

II. Theil 26t. — Filangieri, Geist der Gesetz«

gebung, VIl. Band 26, 73. — Maratori,
Allgemeine Wohlfahrt, Zweck der Politik 131,

223 »c.

des göttlichen und n atürli-
chen RechtS bezüglich des Plazets.

I. Immer und überall haben Christus
und die Apostel Gehorsam, Gerechtigkeit

und Pietät gegen die weltlichen Obrig-
leiten gelehrt. Nirgends aber kann ein

Beweis gesunden werden, daß sie densel-

ben eine dem Plazet ähnliche Befugniß

bezüglich kirchlicher Angelegenheiten

zugestanden. Im Gegentheil, alle ihre

Handlungen zeigen offen, daß sie sich mit

vollster Ueberzeugung und Gewißheit be-

rechtigt hielten, Verordnungen und Ge-

fetze über die Kirchenangelegenheiten zu

erlassen und kundzumachen vermöge gött-
licher Bevollmächtigung ohne irgend

welche Dazwischenkunfl der Staatsge-
walt. So sehen wir die Apostel ohne

Wissen des Staats in einer Synode zu-

sammentreten, Gesetze über die LebenS-

art, Kleidung und Sitten der Christen

erlassen, und dieselben ohne Plazet den

Gläubigen mittheilen (A. A. 15). Mit
dem gleichen göttlichen Rechte, mit wel-

chem die Apostel handelten, handeln aber

auch ihre Nachfolger, denn jene besaßen

hiezu kein Vorrecht. Es muß daher an-

genommen werden, daß entweder Christus

und die Apostel die Staatsrechte verletzt

und den Gläubigen ein irriges Beispiel

gegeben haben, oder aber daß »ach gött-
lichem Rechte der Staatsgewalt das

Plazet über die Kirchengesetze nicht zu-

stehe.

Und in der That! die Kirche ist laut

ihrer göttlichen Stiftung sclbststän-

dig und eigenen Rechts, die Leitung der

Kirche steht ausschließlich den Bischöfen

und dem Papst zu. Diese müssen daher

auch das Recht haben, von sich aus zum

Wohle der Kirche ohne Mitwirkung einer

andern Gewalt Gesetze zu erlassen, und

dkse ohne vorherige Staatsgenehmigung

kundzumachen. Oder welch' ein Gesetz-

geber wäre dieß, der zwar das Recht bc-

säße, Gesetze zu verfassen, der aber nicht

befugt wäre, dieselben kundzumachen?

Durch daS Plazet würde die der Kirche

nach göttlichem Recht zustehende Beflkg-

niß der kirchlichen Gesetzgebung gerade

auf diese Weise verunstaltet; das Staats-

plazet widerstreitet daher dem göttli-
ch e n Recht.

II. Die Staatsgewalt hat nach na«

türli ch e m Recht gemäß dem Staats-

plazet keine größere Gewalt über die

Untergebenen, alS wie weit dieselbe zur

Regierung des VolkeS und zur Beschü-

tzung des Rechts nothwendig ist. Wer

aber kann behaupten, daß das Plazet zur

Beschützung der Volksrechte nothwendig

sei? War nicht das Wohl des Staats

gesichert, obschon das Plazet von der

Wiege der Kirche bis auf die neuere Zeit

unbekannt blieb? Darf wegen einer ent-

sernten Gefahr ein beständiges Plazet-

recht in Anspruch genommen werden?

Eine nächste allgemeine Gefahr ist von

Seite der Kirche wahrlich nicht vorhan-

den, sollte aber ein einzelner Fall ein-

treffen, wo ein Kirchengcsetz dem Staate

schädlich wäre, so hat der Staat den

meistcntheilS genügenden Weg freund-

schaftlicher Unterhandlung, und sollte

dieser nicht zum Ziele führen, so kann

der Staat andere gesetzliche Mittel ver-

suchen, ohne daß wegen einem einzelnen

Falle die ganze Kirche mit dem gehässi-

gen Plazet belegt und alle Päpste und

Bischöfe für immer eines Verbrechens

verdächtig erklärt werden. — Verlangt

nicht selbst das Wohl der Bürger, daß

der Religion der Kirche nicht nur keine

Hindernisse gelegt, sondern daß dieselben,

vielmehr unterstützt und begünstigt wer-

den? Die freie Ausübung der Religion
und der Gehorsam gegen die von Gott

gesetzte Kirche gehören auch zum Gewis-

sens- und Menschenrccht. Diese Rechte

werden aber durch daS Plazet verküin-

mert. Wer nämlich die Vorsteher der

Kirche und ihre freie Gesetzgebung ein-

schränkt, der legt dadurch der ganzen

Genossenschaft und allen Gliedern Ban-
den an. Ferner, wenn der Staatsvor-
steher die Pflicht hat, die Rechte der

Untergebenen, auch insoweit sie Glieder

der Kirche sind, zu schützen, zu befördern,

so darf er um so weniger dieselben in

kirchlichen Angelegenheiten belästigen und

die Kirchenvorstehcr beengen, was offen-

bar durch das Plazet geschieht, zumal

wenn der Staat durch einen Eidschwur

— wie dies zuweilen versucht wird
sowohl vom Bischof verlangt, daß er ohne

Plazet den Untergebenen nichts gebieten,

als von den Gläubigen, daß sie ohne

Plazet vom Bischof nichts annehme»
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sollen. Endlich fragen wir, hat der Staat
Recht, die häuslichen, inneren Ange-

legenheiten der Bürger zu durchforschen,
so lange kein sehr begründeter Verdacht
eines Verbrechens gegen sie vorliegt?
Ümsoweniger dürfen daher gegen die
Kirche solche Maßregeln eingeleitet wer-
^n, welche einen solchen Verdachi ohne
'rgend welche Begründung voraussetzen.

Kirche und Staat sind zwei moralische,

einander unabhängige Persönlichkei-
^n: zwischen zwei selbstständigen Per-
sonen besteht aber keineswegs das Recht
eines gegenseitigen und noch viel weniger
eineS einseitigen PlazetS. Selbst eine

Nation darf dasselbe nicht gegen eine an-
^ere Ration ausüben, obschon die Vec-
lretung der Einen durch die Gesetzgebung
ber Andern nicht außer dem Bereich der
Möglichkeit liegt. Sei eS daher, daß
bir die Kirche als eine Korporation
gleich anderen bürgerlichen Genossenschaf-
îin betrachten, oder aber als ein von
^ott gestiftetes, selbjtständiges, geistiges
^ich auffassen: so steht der Staatsge-
^alt nach natürlichem Recht nie
""d nimmer die Befugniß deS PlazetS
iu. Denn », ersterer Beziehung fallen

kirchlichen Angelegenheiten »n die

gliche Kathegorie, wie die innern,.häus-
^chen Sache» der Bürger, in diese hat
5ìch aber die Staatsgewalt nach natürli-
^n» Recht nicht zu mischen, außer eS sei
ouï höchst naheliegender bestimmter Grund
bts Verdachts vorhanden, was gegenüber
^r Kirchx nicht der Fall ist. In der
ikeiten Beziehung aber steht dem Staat
abermals kein Einmischungsrecht zu, denn

geistigen Angelegenheiten fallen ihrer
Natur nach nie und nimmer unter das

ert der weltlichen Macht, äs in-
non juâîsat prwtor.

(Schluß folgt.)

^ der Borwurf begründet, daß
ìe Ordenspersonen Aergerniß

geben,

(Mitgetheilt.)

Auf diese Frage kann vorerst erwidert
°rt>en, daß gerade jene Leute, welche

Vergleiche die Artikel der Kirchenzeitung,
' 28, 30, 31 und 33.

sich am heftigsten gegen die geistlichen

Orden ereifern, in der Regel keineswegs

die tugendhaftesten und mustervollsten

sind. Der protestantische Geschichtschreiber

W. Menzel sagt aus älterer und

allerneuester Erfahrung: „Tyrannei
und Laster sind bei den sogenannten

Befreiern der Klöster, nicht
bei den Befreiten. In den

(spanischen) Klöstern findet sich hohe
Tugend, Unschuld und Friede."
(Literbl. 1355.) JesuS Christus sprach

einst zu denen, welche eine Ehebrecherin

bei ihm verklagten: „Wer von euch ohne

Sünde ist, werfe den ersten Stein auf

sie." (Joh. VIll) Wollte man das

Gleiche auf die anwenden, welche auf die

Ordenspersone» losschimpfen, und sagen:

Wer von euch ohne Fehl und Sünde ist,

der werfe den ersten Stein auf sie; wie

würde nicht die Zahl der Schmähenden

aus einmal zusammenschmelzen? Doch

wir wollen die Frage zutreffender beant-

Worten.

Man kann gar häufig die Wahrneh-

mung mache», daß sittenlose Leute über

Andere nach ihrem eigenen Thun und

Denken urtheilen. Der Wüstling, der

eS mit den Sünden gegen das sechste

Gebot so leicht nimmt und vor wahrer
Lauterkeit deS Sinnes gar keine Idee
hat, setzt auch bei Andern nichts Besseres

vorauS! Solchen Leuten macht nichts

mehr Freude, als wenn sie davon reden

können oder reden hören, wie die Un-

schuld zum Falle gebracht oder Aehnliches

verübt worden. Kann man eine OrdenS-

person in das schmutzige Gespräch ver-

siechten, so gewinnt es für sie nur um
so größeren Reiz. Dabei ermangelt man

alsdann aber doch nicht, gegen letztere

loszuziehen, und der wolllüstige Spötter
wird auf einmal zum strengen Sitten-
richter, sobald ron Klöstern die Rede ist.

Wir wollen nicht in Abrede stellen,

daß es OrdenSpersonen gegeben hat,

welche sich schwer gegen ihre heiligen

Pflichten versündigten, undjeder Christ wird
über dergleichen Aergernisse tief betrübt

sein, weil ihm die Religion keine gleich-

gültige Sache ist. Aber es läßt sich

hierüber auch bemerken: Erstens kommen

die meisten jener anstößigen Geschichtchen

und Erzählungen aus s>hr verdächtigen

Quellen, und sind schon deßwegen mit
großem Mißtrauen aufzunehmen; wohl
der größte Theil derselben sind bloße

Ausgeburten der Lüge und Bosheit, oder

wenigstens der Entstellung; von hunder-
ten solchen Klostergeschichten, die man sich

erzählt und die von Mund zu Mund
wandern, würde bei näherer Prüfung
kaum der zehnte Theil sich alS wahr er-
weisen.

Ferner sollte man nicht vergessen, daß

die Pflichten des Ehestandes nicht went-

ger heilig und für das gesellschaftliche

Leben nicht weniger folgenreich sind als
die Pflichten deS OrdensstandeS; und

doch gibt eS chne Vergleich mehr Ehe-

leute, welche die Pflichten des Ehestandes

verletzen, als es Ordensleute gibt, welche

gegen ihre.Gelübde sich verfehlen. Gar
ost zeigen sich gerade solche Männer und

Frauen, die es an ihnen selbst mit den

Sünden gegen ihre Pflichten gar nicht'

genau nehmen, am geschäftigsten, solche

Klostermährchen in Umlauf zu setzen;

und wenn sie selbst gar nicht auf gute

Sitte und Anstand halten, tragen sie doch

kein Bedenken, über Ordensleute Nach-

theiliges auszustreuen und über geistliche

Orden zu schimpfen. Der Besonnene

wird daher in Bezug auf daS Aergerniß,
daS man Ordenslcuten zum Vorwurf
macht, immer zuerst untersuchen, ob der

Vorwurf auch begründet und die erzählte

Thatsache auch wahr sei; er wird die

Quelle prüfen, aus welcher der Vorwurf
herkommt, und namentlich sollten Jene

sich zweimal bedenken, OrdenSleuten den

Mangel einer Tugend vorzuwerfen, die

sie selbst weder besitzen noch erstreben.

Was soll man wohl sagen, wenn Leute,
die der grenzenloseste Stolz Plagt, den

Ordensleuten von Demuth predigen; wenn

Leute, die durch Ungerechtigkeit, Wucher

und herzlose Erpressungen reich geworden,
die Klöster um ihre mäßigen Einkünfte

beneide»; wenn Leute, für deren Unschuld

und Untadelhaftigkeit kein Mensch gut-
sprechen dürfte, Lärm machen über die

Verirrung eines Ordensmannes, und

vom Fehler eines Unglücklichen sogleich

auf Alle schließen und boshaft ausrufen:
da sieht man, was das für Leute sind!

Unsittliche OrdenSleute sind allerdings
schlecht und strafbar, und wir wollen sie



keineswegs entschuldigen; aber erfüllen

etwa jene strengen, eifernden Sittenrichter
die Pflichten getreuer, welche ihnen vom

Christenthum, von der Vernunft und Ehre

auserlegt werden? Könnte man zu Sol-
chen nicht mit allem Fug sagen: Heuch-

ler, was siehst du den Splitter im Auge

deines Bruders, den Balken im eigene»

Auge stehst du nicht? ic. (Matth. VII.)
Man macht den Ordenshäusern den

Vorwurf, sie dienen nur dem Müssiggang,

leisten nichts für das allgemeine Beste,

leben zu üppig. Ist aber das nichts ge-

than, wenn die Ordensgeistlichen, wenig-

stens dreimal des Tags, den Chordienst

verrichten? Ist das Müssiggang, wenn

sie predigen, Beicht hören, den Wissen-

schuften sich widmen, Schule halten? Ist
das Müssiggang, wenn die Trappiste» bei

so spärlicher Kost, daß kein Dienstbote

sich dabei begnügte, außer dem Chorgebet

noch so arbeiten, daß ihre Ländereien

Muster der Landwirthschaft bilden F Es

gibt in der menschlichen Gesellschaft Per-
sonen in großer Zahl, die so wenig für
die Menschheit leisten, daß das Lebe»

auch der unthätigsten Ordenspersonen noch

hundertmal nützlicher ist als das ihrige.
Und wenn es in der menschlichen Gesell-

schaft Unnütze gibt, wer verlangt darum,

daß die ganze Gesellschaft für sie gestraft

werde, oder auch nur, daß die Unnützen

ausgetilgt werden? Schon Horaz klagt,

daß es solche Unnütze in der Gesellschaft

gebe: Nos numerus uumus et krnxss
eonsuwore nsti. Ist es aber nicht

vollends eine Schlechtigkeit und schwarzer

Undank, wenn diejen-zen, welche die Gast-

freundschàft der Klöster genossen habe»

und besser bewirthet wurden alS die Ange-

hörigen selbst, Hintennach über Wohlleben

und Ueppigkeit der Klöster lärmen?

Woche«-Chronik.

Bundesstadt. Ein in der B u n des-
stadt Bern erscheinendes Blatt bringt
unter'm 6. August 1870 folgende Blut-
schrift:

„(Eingesandt.) Probates Mittel gegen

„den Krebsschaden der Zeit. Man

„grabe vor Sonnenaufgang sämmtliche

„Königskerzen, Kaiserkronen und Fürsten-
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„lilien sammt Wurzel und Blätter aus,

„vor dem Gebranch müssen sie alle tüchtig

„gereinigt werden; ist solches geschehen,

„so stoße man sie in einem messingenen

„Mörser fein zu Pulver, hierauf siede

„man in einem unglassirten Topf alle

„auszufindenden Hofschranzen; sind die-

„selben gut blau abgesotten, übergießt

„man sie mit gebranntem Jesuiten-
„g e i st und rühre alles wohl durchein-

„ander, thue noch eine Portion Pfaffen-
„l hum dazu, welches aber vorher erst

„vom Schmutz gereinigt werden muß.

„Ist dieses nun geschehen, so streue man

„die Masse auf ein Stück Unsehlbarkeits-

„leinwand und lege es ruhig auf den

„äußersten Punkt eines spitzigen Eis-
„felsens und alsdann kann man — ruhig
„schlafen."

Diese Blut schrift errinncrt an
die im Laufe dieses Jahres in Schaff-
Hausen, Basel :c. ausgeworfenen Pam-
phlete, durch welche die blinden Leiden-

schaffen zu Gewaltthaten gegen die Geist-
lichkeit aufgestachelt wurden. Wo bleiben
da die Wächter des konfessionellen Friedens?
Sollte die Schweizer Presse nicht ein-

wüthig gegen solche Ausartungen pro-
testiren?

MistHum Masel.

Solothurn. Den 18. August hat
in hier die Diözcsankonferenz zene hoch-

wichtige Sitzung gehalten, die durch Be-
schluß vom 2. April vorgesehen war.
Es galt natürlich dem Concil, dessen

Glaubensdekrete mittelst Krupp'schen Ka-
nonen zusammengeschossen werden sollen.
Und es galt ferner, dem neuen kirchlichen

Seminar in Solothurn den Fehdehand-
schuh hinzuwerfen. Nichts soll bestehen

außer „durch Kellers Barmherzigkeit und
der Diözesankonferenz Gnaden." Wollen
sehen.

^ Eine Jubelfeier.
(Mitgetheilt.) Das Chorstift St. Leo-
degar in Schönen werd tritt
dieses Jahr das 1l. Säknlum seines

Bestandes an. Als Zeichen freudigen
Dankes gegen Gott einerseits, und als
frohe Erinnerung anderseits, hat daS

Stiftskapitet den Entschluß gefaßt, dieses

Ereigniß an seinem Titularfeste, den

2. Oktober festlich zu begehen.

Auf Ansuchen des löbl. Kapitels und

durch freundliche Vermittlung unseres

Hochwst. Bischofes, hat der päpstliche

Stuhl als Zeichen seiner Wohlgewogen-

heit, in Würdigung alles dessen, was das

Stift je für das Gute geleistet, und zu-

gleich als Aufmunterung zu wciterw

Wirken für die katholische Sache, den

Hochw. HH. Stiftsgliedern das Privile-
gium ertheilt, in'skünftig als Auszeich-

nung ein goldeneS, achteckiges Kreuz mit

blauem Bande zu tragen. Für die Fest-

feier selbst gestattete Se. Heiligkeit, unt

das geistliche Volk ln's Mitinteresse zu

ziehen, einen vollkommenen Ablaß.
Schönenwerd ist unstreitig eine der äl-

testen derartigen Anstalten und bei den

vielen Rechtsfällen, die selbe betroffen,

ist der gnädige Schutz Gottes unver-
kennbar. Es steht zu hoffen, daß dieser

Schutz auch in'skünfttg wachen, und daß

das Stift unversehrt erhalten werden

f möge.

Das Stiftspcrsonal ist im Verlaufe
der Zeiten bedeutend dczimirt worden.

Ursprünglich besaß dasselbe 10 Canoni-

katspräbende» mit 6 Kaplaneien. Im
vorige» Jahrhundert war dasselbe schon

auf 6 reduzirt und diese 6te ging Anno

1828 mit ihren Gefällen auf die bischöf-

lichen Tafelgüter über, so daß sich bis

jetzt noch 5 Canonikate erhalten habe».

Von den 6 ursprünglichen Kaplaneien
waren schon ziemlich früh 2 in e i n e

verschmolzen worden; in den letzten 20

Jahren wurden 2 mit Pfarrexposituren
betraut, eine weitere wurde vor nicht

gar so langer Zeit säkularisirt, und einem

weltlichen Lehrer übergeben, wie es hieß,

nur interim" (aber das Interim
hat auch hier sonder Zweifel den Schatk

hinter ihm!!!)
Der letzte» Kaplanei war ein ähnli-

ches Geschick zugedacht, durch verschiedene

Verümständungen aber vereitelt.

Für pastorclle und humanitäre Zwecke

hat das Stift von je nicht uneikteckliches

geleistet. Das Stift besitzt das Patro-
natrecht über 6 Pfarreien, die damit co-

härisirende» Obligo sind in neuester Zeit

vollständig ausgelöst worden. Dazu do-

tirt das Stift zwei weitere Pfarreien.
Die Wallfahrt an die Stiftskirche war

s. Z. weituni berühmt und scheint sich iU 1



Querer Zeit wieder nicht unerheblich
^eben

zu wollenz überhaupt muß Schö-
neuwerd auch jetzt noch als ein eigentli-
cher Missionsposten betrachtet werden.
Nebst dem oben zitirten öle» Canonckat
»18 Beitrag an die bischöfliche Tafel
zahlt das Stift jährlich 1200 Fr. an
den Staat für Erziehungszweckc, gibt
Nuentgeldlich Lokalitäten für die dortige
Vezirksschule, eine dito solche mit erheb-

lichen Kostenbeiträgen zur vollen Instand-
Setzung sûr die Mädchenarbeitsschule, eine

ganze Präbende an einen weltlichen Be-

zirkslehrer :c

Was das Stift in Zeiten der Noth,
wie Anno 1817, Anno l845 u, s. f.
zNr Linderung der Noth beigetragen, wie
die einzelnen Stiftsglwder der Landwirth-
îchaft mit Vorschüssen unter den Arm ge-

gnffen, das erwähne ich nur im Vorbei-
gehen, es ist in der Umgegend wohl all-
gemein bekannt. In neuerer Zeit ist

auch in baulicher Beziehung au den

^ttftsgebäuden manches geleistet worden.
Das Stift besitzt einen thätigen, rühri-
gen Stiftsvorfland und seine Leitungs-
!âhigkeit ist in den letzten Jahren durch

Mehrere intellektuell tüchtige jüngere Kräfte
am ein Bedeutendes gehoben worden.

Die Bearbeitung einer quellenmäßigen
Geschichte des Stiftes, deren Wichtigkeit
weit über bloß lokales Interesse hinaus-
gehen müßte, ist seit längerer Zeit in
Aussicht genommen worden, kann aber

erst dann rüstig an die Hand genommen

werden, wenn das von verschiedenen Sei-
îen her zu beschaffende Quellenmaterial
iUr Hand ist; das Stistsarchiv selbst läßt
diele nur zu fühlbare Lücken offen.

Ganz abgesehen von allen möglichen

Standpunkten müssen wir wünschen, daß

dem Chorstist Schönenwerd noch manches

Säkulum beschieden sei mit stark hervor-
iretendem Charakter als Emcrite n-

Anstalt für die solothurnischc Curat-
geistlichkeit.

Es ist nichts bemühender und drücken-
^er für eine» Geistlichen, als in seinen

ulten Tagen, wenn er im Dienste Got-
ies, des Vaterlandes und wahrer Hu-
Waniläl invalid geworden ist, sich, wenu's
Wohl will, mit ein paar 166 Fr., um
^ie er noch von Pontius bis Pilatus
stechen muß, auf die Gasse gesetzt zu
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sehen. Bleibt aber das Stift nach dieser

angezogeneu Intention erhalten und der

Staat von annektirlichen Gelüsten fern,

so hätte doch jeder würdige Geistliche die

frohe Hoffnung, in seinen alten. Tagen

nach mühevollem, in thätigem Gottes- und

Landcsdienste zugebrachten Leben Dach

und Fach zu finden, wo er seine Augen

einst ruhig schließen könnte.

veus kuvoat, et rexes kausti sint!
Zug. Die herrliche St. Oswalds-

kirche ist letzter Tage um einen schönen

Schmuck reicher geworden, eine neu«

Kanzel, verfertigt vou Müller in Wyl,
rtnd geschenkt von dem edlen Hrn. Alt-
Reg.-Rath G. Bossard. In reinem

gothischen Styl, ganz solid auS Holz

gearbeitet, mit reichster, meist vergoldeter

Ornamentik, aber ohne Ueberladung, ist

dieses schöne Werk (laut der N. Zugcr

Ztg.) eine wahre Zierde des ehrwürdigen

Gotteshauses.

Aargau. Die Gemeinde Oberrüti
hat ihrem durch die radikale Presse an-

gegriffenen Pfarrer Stammt er ihre

Sympathie öffentlich ausgedrückt.

Thurgau. Die katholische Synode

versammelte sich in Frauenfeld Dienstags
den 16. August.

Mstyum St. Gassen.

St. Gallen. Während in vielen

Schweizerkantonen die Prüfungs-Konkurse

für Geistliche von weltlichen
Behörden in Folge des alten Staatszopfs
ausgeschrieben werde», geschieht dieß im

Bisthum St. Gallen, wie recht und

billig, durch die bischöfliche Kauz-
l e i. Zur Nachahmung für andere Kai.-
tone theilen wir hier die sachbezüglichc

bischöfliche Publication St. Gallcus vom

6. August wörtlich mit:

„Konkurs-Prüfung.

„Zu der am 13. und 14. September
„nächsthm abzuhaltenden Prüfung vor der

„bischöflichen Prüfungskommision werden

„hiemit eingeladen:

„ l. diejenigen HH. Geistlichen, welche

„behuss Aufnahme in das hiesige

„Bisthum einen Wahlfähigkeilsakt
„auf eine Pfründe zu erwerben
„gedenken;

„2. diejenigen HH. Kapläne, welche

„vor 2 und 3 Jahren auf Grund
„der Prüfung fur das Priester-

„seminar eine Wahlfähigkeitsakte
„auf Kaplaneien und Vikariatc
„erhalten haben, nunmehr aber

„behufs Wahlbesähigung
„auf eine Pfarrpsründe
„sich einer neuen Prüfung zu unter-
„ziehen haben.

„Die erforderlichen Ausweise über

„Studien, Sitten und Anderes sind spä-

„testens den 1. September der unter-
„zeichneten Kanzlei einzusenden."

Ebenso schreibt die bischöfliche
Kanzlei die „Stipendiaten-Prüfung"
für Studierende der Philosophie und

Theologie bis zum 12. September auS.

Es gibt Kantone, wo das bischöfliche

Ordinariat zu den Theologie-Stipendien

nichts zu sagen hat und der Staat
Alles regiert, obschon diese Stipendien
aus kirchlichem Stiftungsgut fließen.

Diese Kantone könnten an St. Gallen

sich hierin ein Beispiel nehmen.

— Bekanntlich hatte die Regierung

aus Verminderung der Feiertage gedrungen.

Nun zeigt sich aber, daß gerade die

protestantische Bevölkerung die

sogenannten drei Nachheiligtage beide-
halten will. Der p ro test a n tische
K i rche n r a t h hat der Regierung offi-

ziell mitgetheit, daß die Synode, gestützt

aus die im Volke sich geltend gemacht

habenden Kundgebungen die Abschaffung

der 3 Nachheiligtage nicht gutgehei en,

sondern deren Beibehaltung beschlossen

habe.

Was macht nun die Regierung?
Sie schreibt dem Hochwst. B t s ch o f,
sie erwarte, daß, da die Abschaffung der

3 Nachheiligtage jetzt unterbleibe, der

hochwst. Bischof nun nebst den 3 bereits

reduzirten Feiertagen noch 3 weitere Feier-

tage nach Wahl der bischöflichen Kurie

abschaffen werde. Hiezu bemerkt daS

,VolksblatP : „Wissen denn die Regierungs-

„räthe nicht mehr, daß der Hochwst.

„Bischof die Verlegung von einigen ka-

tholische» Feiertagen nur insofern zuge-

„gestanden, als sich die Protestanten auch

„zur Abschaffung der 3 Nachheiligtage

„bequemen. Da nun dies aber nicht

„geschehen, so fällt auch die ganze bi-

„schöfliche Konzession dahin. Im Uebrtgen

„geht die Regierung das Halten der

„katholischen Feiertage oder nicht, keinen

„Pfifferling an. Sie soll da auch
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„fragen beim katholischen Volk, wie die

„protestantische Synode bei dem ihrigen,
„ob es die Abschaffung der Nachheilig-

„tage wolle oder nicht? Kehre die Re-

„gierung vor ihrer eigenen Thüre, wo

„es gewiß zu kehren genug gibt; hier

„bei den katholischen Kirchenthüren geht

„sie's rundweg nichts an.

Msthum KHur.

Urschweiz. (Ars.) Nachdem einige
Blätter aus der „Inneren Schweiz" seit

einigen Monaten dem Papst und den

Concilsvätern Lektionen über ihr Verhalten
gegeben haben, nehmen sie sich nun heraus,

auch unsern Bischöfen Direktioneu
über ihr Thun und Lassen zu ertheilen.

So tadelt das ,Tagblatt' von Schwyz,
daß gegenwärtig in der Diözese Ch ur
noch tägliche Gebete für das Concil vor-
geschrieben seien rc. Im Publikum ver-

lautet, daß solche Artikel von geistlichen

Federn herrühren; wir können das vor
der Hand nicht annehmen, müssen aber

im Bestätigungsfalle darin einen Beweis

von schlechter Disziplin erblicken. Haben

Geistliche Wünsche und Bemerkungen über

bischöfliche Weisungen zu machen, so

haben sie dieselben dem Dekanat und dem

Ordinariat, nicht aber der Redaktion einer

Zeitung mitzutheilen.

Einsiedeln. (Bis.) NachdemdieKriegs-
ereignisse auf die hiesige Wallfahrt einen

so ungünstigen Einfluß gehabt, daß es

hier still und leer aussah wie im Winter,
hat das Fest Maria Himmelfahrt eine

ganz außerordentliche Volksmenge gebracht.

Die Festlichkeit wurde noch erhöht durch

die Anwesenheit des Hochwst. Bischofs
Antonius àeeào-lZost» von Para in

Brasilien, der das feierliche Hochamt

celebrirte, nachdem er Tags zuvor einigen
Klerikern des Stiftes die hl. Weihen er-
theilt hatte.

Odwalden. Die Pfarrgememdc Sar-
nen feierte am letzten Sonntag in dank-

barer Erinnerung die gesegnete 25-jährige
Wirksamkeit ihres Hochw. Herrn Pfarrers
F. I. Dillier. Hr. Landamman Ettlin
hielt eine inhaltreiche Anrede, auf welche

der Gefeierte in einer bewegten Anrede

antwortete. Unter mehrern sinnreichen

Geschenken zeichnet sich besonvers ein

prachtvolles Gemälde von Hr». Kaiser in

Staus aus, den guten Hirten darstellend.

Auch die im Felde stehenden Soldaten

hatten ihren theuren Seelsorger nicht

vergessen und sandten ihm ein Gedenk-

zeichen und einen herzlichen Brief.
Dem Schulberichte des Tymna-

siums in Engelberg entnehmen wir, daß

im letzten Schuljahre an dortiger Kloster-
schule 67 Zöglinge studirt haben. Es

wurden 6 Gymnasialklassen und ein Vor-
bereitungskurs gegeben. — Zehn Kon-

ventualen des löbl. Klosters wirkten als

Professoren. Die im Kataloge verzeich-

neten Fächer sind die gleichen, welche an

allen besseren Gymnasien gelehrt werden. —
Die 67 Zöglinge vertheilen sich auf fol-
gende Kantone und Staaten: Obwalden 2,
Nidwaiden 9, Bern 1, Luzern 14, Uri 1,

Schwyz 1, Glarus I, Zug 15, Basel 2,
St. Gallen 4, Graubünden 1, Äargaa 5,

Thurgau 1, Großherzogthum Baden 3,
Wurtemberg 3, Bayern 1.

* Rom. Das in unserer letzten Con>

cils-Chronik bereits erwähnte neue

Schema führt den Titel: Kokswa von-
stitutionis super missionibus aposto-
lieis, pstruna exnmioi propositum, sub
secrete pontiLeio. Das von Msgr.
Jacobini, Unter-Sekretär, unterzeichnete

Monitum ladet die Concilväter ei», ihre

Bemerkungen über dieses Schema bis

zum 25. ds. schriftlich einzureiche».

Der hl. Vater hat einen feierlichen

Gottesdienst angeordnet für alle während
dem Concil g e st o r b e n e n Bischöse.

Derselbe bat in der St. Augustins-

Kirche den 9. ds. stattgefunden.

Vom Kardinal A »ton e l l i haben

die Zeitungen berichtet, daß er der öffent-

lichen Concil-Sitzung am 18. Juli nicht

beigewohnt habe. Diese Nachricht ist

ganz falsch, Se. Emiueuz, obschon an der

Gicht krank, ließ sich in das Concil tra-

gen, um persönlich sei» Placet einzu-

reiche».

Auch der E r z b i scho f v o » Halt-
f a x (Neu-Schotlland) hat seine Adhä-
sion zur Constitution vom 18. Juli dem

hl. Vater eingesandt, obschon er früher
ein Gegner der Jnfallibilität war.

Am 13. August hat die erste allge-
meine Sitzung des Concils seit der Pro-
klamirung des Jnfallibilitätsdogma statt-

gefunden. Dieselbe beschäftigte sich mit

Ersatzwahlen für die Deputation às Hi»'

eiplins; an die Stelle der abgereisten

Prälaten wurden bezeichnet: der Vschof

von Albareulc (Ungarn), Guenca und

Grenada (Spanien), Vollerra (Toskana),

Oregon (Amerika), Briskana, Forli und

Jmola (Kirchenstaat), Franchi, Erzbischof

von Thessalonien, i. p. und Bailles,

ehem. Bischof von Luyon (Frankreich).

Es sind ungefähr 146 Bischöfe in Rom,

dazu kommen die Mitglieder des hl. Car-

dinal-Collegiums,êdie Ordensvorsteher :c.

Die Sitzung vomIl3. war von unge-

fähr 132 Mitgliedern besucht.

Die Nachricht, daß in der päpfl-

liche» Armee wegen ^nationalen Reibun-

gen Unruhen ausgebroche», ist eine von

der revolutionären Partei ausgebreitete

Tendenzlüge. Täglich kommen Freiwil-
lige für die Armee an. Die römische

Polizei hat mehrere Revolutions-Agenten

verhaftet. (In Sizilien soll Mazzini
durch die italienische Polizei aufgegriffen

und verhaftet worden sein.

Auf den 18. — 20. ist ein Tri-
duum in Rom angeordnet, c

Die Königin von Eng-
land hat dem P a p st angezeigt, daß

die Insel Malta zur Aufnahme Sr.
Heiligkeit und des römische» Hofes bereit

stehe, falls die ^Umstände es erfordern

sollten.

>-> Eine hohe Person von Florenz

(Viktor Emmanuel) hat dem Papst ge-

schrieben, daß die Grenzen des Kirchen-

staais nicht sollen verletzt werden. Der

französische Gesandte, Hr. von Banne»

ville, hat Rom nicht verlasse» und ver-
sichert ebenfalls, daß das italienische Ka-
binet sein Versprechen halten und einen

Einsall in den Kirchenstaat verhindern
würde.

Wichtiger ist der von der ,Allg. Ztg.
bestätigte Bericht, daß der preußische
Gesandte, Frhr. v. Arnim, am Tage

seiner Rückkehr von Berlin zwei Audienzen

beim Papste gehabt und ih n ein Hand-
schreibe» des Königs Wilhelm überbracht

hat in Bezug auf welches der Papst be-

merkte, es komme das Heil der Kirche
in größter Gefahr osi von ganz uner-
warteter Seite. Arnim konferirte sofort
mit Antonelli, dem Minister des Innern



und des KriegS, und mit dem Polizei-
Direktor. Er überbrachte ermuthigende

Zusicherungen und sogar Instruktionen.

Trotz der schweren, gewitter-
schwangeren ZZeit ist unser hl. Vater

Pius IX. so ruhig über Alles, was
bit Zukunft in ihrem Schooße birgt, daß

tt Allen, die ihm nahen, durch sein Ver-
trauen auf Gott, Muth und Zuversicht

einflößt. Letzter Tage sagic er zu einem

hochgestellten Prälaten, der mit ihm über
bie Situation sprach: „Mein Sohn, der

„Wille des Herrn, nicht mehr und nicht

„weniger wird sich erfüllen."

Frankreich. Am ö. August wurde
bie französische Fahne in Ci-

Vita-Vecchia definitiv zurückgezogen
und am 9. sind die letzten fran-
Zisischen Truppe» leingeschifft

worden.

Am gleichen 6. August wurde auch

b>e Fahne der französischen'Mrmee von
ber Rheinlinic im Elsaß in aufgelöster
Flucht zurückgezogen und am 9. wurde
in der Kammer der Antrag gestellt, dem

Kaiser Napoleon III. das Armee-
Kommando zu entziehen. Wie der ö.
Und 9. August merkwürdig zusammen-

treffende Daten bilden! Wir sind noch

uicht am Schluß der Geschichte.

Während in Paris die Kirchen
fortwährend mit Gläubigen angefüllt
sind, um von Gott die Rettung des

Landes
zu erflehen, hat der Präfekt von

Paris erlaubt, daß die Statue Vol-
ta ire s auf einem öffentlichen Platz
provisorisch aufgestellt werde. Das ,Uni-
Urrs' fragt, wie die Regierung ans den

Schutz Gottes hoffen dürfe, wenn sie im

Zeichen Augenblick dem Go t t esläugner
solche Ehre zu erweisen gestatte? Möge
i^ott die Blindheit der Fürsten den

Pölkern nicht anrechnen, möge das gut-
katholische Volk Frankreichs nicht für die

Fehler der Beamteten zu büßen haben.
* Oesterreich. Die Zeitungen ver-

öffentlichen ein Schreiben des Kauzlers
Pe» st an die österreichische Gesandt-
schafr in Rom vom 39. Juli, welches die

Aufhebung des Konkordats in einer

Sprache bespricht, wie sie etwa aus der
Feder des aargauischen Staatsbischofs
Augustin Keller fließen könnte. Ist die
Depesche gcht, sa können die K a t h o-

liken Oesterreichs, dieselbe nicht still-

schweigend hinnehmen. Die Geduld der

katholischen Völker Oesterreichs mit dem

Beustischen Gebahren dürste zu Ende

gehen. Die gesammte katholische Welt

hat das Auge auf die Haltung O est er-
reich s gerichtet. Möge Kaiser Franz
Josef die Gnade haben, die Lage zu

erkennen und sich mit dem apostolischen

Stuhl auszusöhnen, bevor es zu spät ist.

Gott scheint heutzutage über treubrüchige

Regenten strenges Gericht halten zu wollen.
>--> Oesterreichs Regierung will der

Proklamirung der Konstitutionen des Con-

cils keine Hindernisse setzen und meint

damit den einseitigen Bruch des Konkor-

dats wieder gut zu machen. Ob Gott
so mit sich und seiner Kirche diplomäteln

läßt?
>— Am 3. August ist das schöne

Maria -Tafcrl ein Raub der

Flammen geworden. Nach dem Ave-Läuten

um 7 Uhr Abends, erscholl der schreck-

liche Feuer-Allarmruf, und in einer

Stunde brannte der ganze Ort an allen

Enden. Auch für die Kirche schon die

höchste Gefahr. Theils durch die Höhe

des Gebäudes, theils durch die unaus-

gesetzte Wachsamkeit wurde diese gerettet.

Das Pfarrgebäude hatte schon an drei

Seiten Feuer gefaßt, wurde aber mit

riesenhafter Anstrengung ebenfalls dem

verheerenden Elemente entrissen.

>-< Dw Staatsbehörde hat gegen den

Bischof Rudigier die Anklage wegen Auf-

wieglung erhoben, weil derselbe seinem

Diözesan-Klerus den Eintritt in den

Schulrath verbietet. Das Landesgericht

hat jedoch die Staatsanwaltschaft abge-

wiesen.

Preußen. Es ^ging Graf Paschma

aus Falkenberg hm Preußisch-Schlesien)

als Malteser-Ritter mit dem Hochw.

Herrn Caplan Engel aus Glogau nach

dem Kriegsschauplatz ab, wohin sich auch

llZV Schwestern verschiedener katholischer

Orden begeben, welche die Pflege der

Verwundeten übernehmen.

Bayern. In München hat der

Rektor der Münchener, von Herzog Lud-

wig zur „Bestärkung der Christenheit"

gegründeten Universität, Herr Professor

v. Pettenkofer, am 398. Stiftungstage
derselben eine Rede gehalten, die an

Hohn alles überbietet, was au einer

stiftungsgemäß katholischen Universität
öffentlich gegen die Kirche und die aus

ihr hervorgehenden Stiftungen vielleicht

jemals gesprochen worden, und das in

Gegenwart mehrerer Minister und anderer

hohen Gäste.

Personal-Chronik.

Ernennung. sThurgau.j Der Hochwst.
Bischof von Basel hat zum bischöflichen
Commissar für den Kanton Thurgau den

Hochw. Hrn. C o n r a d K u h n, katholischer

Pfarrer in Frauenfeld und Dekan des Kapi-
tels Frauenfeld-Steckborn, ernannt.

Resignation. sSolothurn.j Der Hochw.

Hr. Domherr Kiefer hat vorgerückten Alters
und geschwächter Gesundheit wegen seine De-
mission als Pfarrer der Stadtgemeinde Solo-
thurn eingereicht. Der RcgierungSrath hat
beschlossen, die Demission anzunehmen und
dem Hochw. Hrn. Pfarrer Kiefer seine viel-
jährigen Dienste angemessen zu verdanken.
Die Pfarrei wird mit einem Anschreibetermin
bis 3. Sept. zur Anmeldung ausgeschrieben.
Die Stadtverwaltung wird àsucht, bis zum
IS. Sept. einen doppelten Vorschlag auS den

Bewerbern durch die Versammlung der Ge»

mcindcbürger und Niedergelassenen katb. Con-
session zu Handen der Wahlbehörde dem Re-

gierungsrath einreichen zu lassen.

k. l. k. sFreiburg.j In Freiburg
wurde den 14. August Se. Hochw. Chorherr
Su lg er, geb. 1792, zuerst Kaplan und dann

Chorherr zu St. Nikolaus, begraben.
s G ra u b und en.j Am 6. August um

Mitternacht verschied der Hochw. Hr. Canoni»
cus Jos. Anton Wolfinger im Kloster
Wald bei Ottvbeuren in Bayern in Folge
eines Gehirnschlags. Ein Nekiolog folgt nach.

Inländische Mission.

I.Gewöhnliche Ver e i n s b ei tr â g e.

Uebertrag laut Nr. 33: Fr 12,408. 39
Aus der Stadtgemeinde Zug „ 399. —
Von zirka 49 Schweizer Stu-

denten an der Universität in
JnSbruck 128. —

Beim bischöfl. Ordinariat Chur
eingegangen:

I. Von den Pfarreien des
Kapitels Schwyz:

Von Alpthal 19. —

„ Arth 129. —
n Gersau 139. —

Jb-rg 3. -
Jngenbohl 115. —

« Küßnacht 184. -
Lowerz „ 23. 23

„ Morschach 29. —

Fr. 13,744. 9S



?50

Uebertrag: Jr. 13744. 96

Von Muottathol 00. -
Römerstalde» t, 0. —

„ Notdcnthurm 13. -
Sattel „ 15. —

» Schwyz „ 400. 06

Stcinerberg t»
22. —

11. Von Ursern 58. 10

III. Von den P farreien
des Kanton s Grau-
bunden:

„ Alveneu 12., 70

„ Andest 0. -
„ Brienz 20. -

Brigels 13. -
» Biviv 4. —

„ Bonaduz S. —
Cazis 15. '80

„ Chur „ 135. 01

„ Conters 10 -
„ CumbelS „ 14. 20

„ Ems 17. 25

„ Fellers 21. 50

Igels 4. 05

Jlanz » 12. —

« Lenz „ 10. —

„ Lumbrein „ 13. 3V

„ Marmels „ 2. 50

„ Mons „ 4. —
Mühlen „ 3. 82

Neukirch „ 2. -
„ Obcrcastels 8. 40

„ Obersaxen 4. -
„ Obervax k, 31. —

Präsanz 3. 50

„ Pantx 3. 40

„ Pl-if 4. 20

„ Reaws 7. —

„ Rhäzüns 9. 40

„ Rofna 5. 30

„ Nuis 10. 4V

„ Sazens 5. 60

„ Salur 8. 20

„ Seth 9. 50

„ Schlems 22. -
Sumvix 11. 36

„ Stüwis 4. 40

„ Surava 2. 50

„ Sur l. —

„ Schweiningen 6. —
Tersnaus 4. 40

„ Tiefenkasten 12. 50

„ Tinzen 5. -
„ Truns 12. —

„ Trtmmis 12. -
„ Vigens 4. 60

„ Noveredo 30. —

„ Samnaun 2. 60

F'. 14,336. 69

Der Kassier der tnl. Mission:

Pstiffcr-Slmigrr in Lnzeru.

Vaterländische Liebesgaben,
gesammelt vom bischöfl. Ordinariat Basel.

Uebetrag laut Nr. 33:
Kirrbenopfer der Psarrgemeinde

Bichelsee, Kt. Thurgau
Opser der kathol. Kapelle in

Jntcrlaken, Kt. Bern
Kirchenopfer d. Pfarrei U.-En-

dingen, Kt. Aargau
Kirchenopfer der Psarrgemeinde

Muri, Kt. Aargau
Ktrchenopfer der Pfarrei Ober-

rüti, Kt. Aargau

Zweite Sammlung in der kath.
Kapelle in Jnterlaken

Kiichenopfer d. Pfarrei Romans-
Horn, Kt. Thurgau

Ktrchenopfer der Psarrgemeinde
Baden, Kt. Aargau (wobei
eine Liebesgabe des in Baden
sich aufbaltenden Grafen U.
von Modena)

Kirchenvpfer der Pfarrei Duß-
nanz, Kt. Thurgau

Fr. 931. 46

„ 30.-

„ 46.-
63. -

„ 124. -
„ 17. 80

„ 71.-

„ 55. 50

210. 30

57. —

Fr. 1606. 06

Gesucht.

Ein Geistlicher aus den Urkantonen,

45 Jahre alt, mit guten Zeugnissen ver-

sehen, wünscht gegen bescheidene Ansprüche

einen Platz, wo die Verpflichtungen leicht

zu erfüllen wären. Zu erfragen bei der

Expedition der Kirchenzeitung.

In der Waiscnanstalt zu Jngcniohl,

(Kt. Schwyz) sind folgende empfehlenswerthe

Gebet- und Andacktsbücher soeben erschiene»

und schön gebunden zu beziehen:

Der selige Nikolaus von Flne,
ein Vorbild für alle Christen, dessen

Lebensgeschichte und die gewöhnliche»

Andachtsübungen und Lehrsprüche des

Seligen enthaltend. S. 280 mit l

Stahlstich. Ungebunden 40 Ct., in halb

Leinwand gebunden 85 Ct.

Das Pensionat des Kollegiums St. Michael
in Areivurg (in der Schweiz)

bietet deutschen Jünglingen die schönste Gelegenheit, ihre Gymnasialstudien zu mache»,

oder eine Industrieschule zu besuchen, und zugleich die französische Sprache schnell

und gründlich zu erlerne». Für Zöglinge, welche in die Industrieschule eintreten
wollen und im Französischen nicht stark genug stud, wird ein Vorlernungsknrs er-

öffnet. Gesunde Nahrung, mäßiges Kostgeld. Das Schuljahr beginnt den 1. Oktober.
Weitere Aufschlüsse ertheilt

34^ Die Direktion.

l)

à. Hüolilö»8sguin,
Nl'àn - Ol'MlMèàn- mul Au'lMMten - Kmàmg

in 8oiotiinrn,
omptieblt »ein friseb erriobtàs bager der rit. Zvobndirdigen Oeistlieblcsit r
und boebl. Xirebsnvorständsu von Xab und Kern, ga»?. besonders beim Ls-
snobe der biseblitliobeu XesidenWtadt, tur alle Xirobliebon lîednrkuisse in
st^tgereolitsn 4ns1iiltr,u>g«n und naeb biroldiebsr Vorsobridt in anorbannt
soliden Stollen, uns 1'rnnbrvioli nnd »entsoblnnd iln den billigsten preisen,
in Koidstivlisreisn nnd Lroent-Ksveben, sonde in Seiden, Iludbseidsn nnd
(einsten dVolleu-vamasten, in mitteiuiterlieben, römisobvn nnd gowöbniioben
Xvrmen; soude eine àsrvabl von Xirebsnspàn, I»leite nnd brodiertv,
ieinene nnd buninunllene, in allen breiten; ebenso Korden nnd branden.
Die soliden und allgemein beliebten lîieebbinme» bestens emMbiond,
werden aneli alle Kvparatnrsn in karamsntsn nnd Ornamenten bestens er-
stellt und besorgt. 8

Bildhauer, Altarvauer nnd Vergolder in Solothur«,
Dbcrwiiikei, Nr. 115, Vorstadt,

empfiehlt sich den Tit. Hochwürdigen Geistlichen und Hochl. Kirchenvorständen
für alle i» sein Fach, einschlagenden Arbeiten in Holz und Stein bestens. Für
billige und solide Arbeit wird garantirt. 31^

Druck und Expedition von N. Schwendimann in Solothurn.


	

